
Änderung der  
Richtlinie zum Verfahren und der Vergabe von Leistungsbezügen 

vom 7. Februar 2017 in der Fassung vom 19. Mai 2026 
(Gesamtfassung) 

Diese Richtlinie regelt die Grundsätze des Verfahrens und der Vergabe von Leistungsbezügen gemäß 
der Verordnung über die Gewährung und Bemessung von Leistungsbezügen sowie über die Gewäh-
rung von Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete (Hochschul-Leistungsbezügever-
ordnung - HLeistBVO) in der jeweils gültigen Fassung für die FernUniversität in Hagen. Leistungsbe-
züge können an Professorinnen und Professoren gezahlt werden, die nach der Besoldungsordnung 
W besoldet werden. Die Zielsetzung dieser Richtlinie ist es, besondere Leistungen von Professorinnen 
und Professoren der FernUniversität in Hagen sowie die Wahrnehmung von Funktionen auf der 
Grundlage der rechtlichen Vorgaben durch die Gewährung von Leistungsbezügen anzuerkennen. 
Darüber hinaus soll die Transparenz des Verfahrens zur Gewährung von Leistungsbezügen erhöht 
werden. 

In den Besoldungsgruppen W2 und W3 können nach Maßgabe der nachfolgenden Rektoratsrichtli-
nie neben dem gewährten Grundgehalt auch variable Leistungsbezüge gewährt werden. Das ent-
sprechende Verfahren an der FernUniversität in Hagen wird in der nachfolgenden Richtlinie beschrie-
ben. 

1. Rechtliche Grundlagen

• Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW)
• Hochschul-Leistungsbezügeverordnung (HLeistBVO)
• Ordnung über das Verfahren und die Vergabe von Leistungsbezügen an der FernUniversität

in Hagen

2. Berufungs- und Leistungsbezüge

(1) In den Besoldungsgruppen W2 und W3 werden neben dem als Mindestbezug gewährten Grund-
gehalt variable Leistungsbezüge aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen, für beson-
dere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung sowie für
die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbst-
verwaltung oder der Hochschulleitung vergeben.

(2) Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besoldungs-
gruppe W3 und B10 übersteigen, wenn dies erforderlich ist, um die Professorin oder den Profes-
sor aus dem Bereich außerhalb der deutschen Hochschulen zu gewinnen oder um die Abwande-
rung der Professorin oder des Professors in den Bereich außerhalb der deutschen Hochschulen
abzuwenden. Leistungsbezüge dürfen diesen Unterschiedsbetrag ferner übersteigen, wenn die
Professorin oder der Professor bereits an der bisherigen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die
diesen Unterschiedsbetrag erreichen oder übersteigen und dies erforderlich ist, um die Professo-
rin oder den Professor für eine nordrhein-westfälische Hochschule zu gewinnen oder die Abwan-
derung an eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für hauptamtliche Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-
schulen, die nicht Professorinnen oder Professoren sind.
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2.1. Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 

(1) Berufungs-Leistungsbezüge können von einer für eine Berufung auf eine Professur ausge-
wählten Person mit der Rektorin/dem Rektor in Anwesenheit der Kanzlerin/des Kanzlers und
der Dekanin/des Dekans der jeweiligen Fakultät ausgehandelt werden. Vor Aufnahme von
Berufungsverhandlungen sollen Berufene ihre Gehaltsvorstellungen der Rektorin/dem Rektor
schriftlich mitteilen.

(2) Bleibe-Leistungsbezüge können auf Antrag einer Professorin oder eines Professors von der
Rektorin/dem Rektor gewährt werden, wenn ein schriftlicher Ruf einer anderen Hochschule
oder das Einstellungsangebot eines anderen Arbeitgebers vorgelegt wird. Die eigene Gehalts-
vorstellung soll auch in diesem Fall vor den Bleibeverhandlungen schriftlich angegeben wer-
den. Die Dekanin/Der Dekan der jeweiligen Fakultät muss im Fall von Bleibeverhandlungen
begründen, warum bei einer geplanten auswärtigen Berufung ein besonderes Interesse an
der Person besteht, das Bleibe-Leistungsbezüge rechtfertigt.

(3) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge werden in der Regel unbefristet und als laufender Be-
zug gewährt. Es kann vereinbart werden, dass unbefristete Berufungs- und Bleibeleistungs-
bezüge an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmen.

(4) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge können auch bei unbefristeter Gewährung mit Ziel-
vereinbarungen dergestalt versehen werden, dass die Zielerreichung zeitlich gestuft zu einem
Anwachsen der Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge führt. Grundlage für Zielvereinbarun-
gen können nur solche Leistungen sein, durch die die von der FernUniversität erwartete Re-
gelleistung der/des Betreffenden signifikant überschritten wird. Die Kriterien, an denen die
Zielerreichung zu messen ist, werden in der Vereinbarung festgelegt.

(5) Für die Laufzeit von eingeworbenen Drittmitteln für die Beschäftigung von Personal oder ein-
geworbene Forschungsstipendien kann ein monatlicher Berufungs-Leistungsbezug, dessen
Höhe sich an dem eingeworbenen Drittmittelumfang (eingeworbene Vollzeitäquivalente) und
der Mittelherkunft bemisst.

Zur Gewährung des Berufungs-Leistungsbezuges müssen Mittel eingeworben werden, die
den Umfang mindestens einer Vollzeitstelle (1,0 VZÄ) für eine/n wissenschaftliche/n Mitarbei-
ter/in jährlich ausmachen (derzeit: vergütet nach E13 TV-L). Im Übrigen gilt das nachfolgend
dargestellte Stufenmodell.

eingeworbene VZÄ Höhe des Berufungs-Leistungsbezuges 
≥ 4,00 1.000,- € 

3,00 – 3,99 750,- € 
2,00 – 2,99 500,- € 

ab 1,00 – 1,99 250,- € 

Dabei ist es möglich, dass sich eine solche Vollzeitstelle aus mehreren Projekten zusammen-
setzt, sofern die Laufzeit von insgesamt mindestens einem Jahr ohne zeitliche Unterbrechung 
erreicht wird. Dies gilt sowohl für die Erstgewährung als auch für die Folgegewährung. Die 
Monate, in die Projektanfang bzw. -ende fallen, gelten als volle Monate.  



 

Seite 3 von 11 

Sofern Mittel der DFG oder dem ERC akquiriert werden, kann in Entsprechung der vorer-
wähnten Regelung ein Berufungs-Leistungsbezug nach folgendem Modell gewährt werden: 
 

eingeworbene VZÄ Höhe des Berufungs-Leistungsbezuges 
≥ 1,95 1.000,- € 

1,30 - 1,94 800,- € 
ab 0,65 - 1,29 400,- € 

 
Die maximale Höhe dieses weiteren Berufungs-Leistungsbezuges ist – auch bei Einwerbung 
mehrerer Projekte oder einer Kombination aus unterschiedlichen Drittmittelgebern - auf mo-
natlich 1000,00 € begrenzt.  
 
Diese Leistungszulage wird als monatliche Zahlung gewährt und ist nicht dynamisiert und 
nicht ruhegehaltsfähig. Die Gewährung des weiteren Berufungs-Leistungsbezuges erfolgt auf 
Antrag. 
 
Sofern bereits eingeworbene Drittmittelprojekte im Zuge des Dienstantritts nachweislich an 
die FernUniversität in Hagen transferiert wurden, wird für die transferierten Drittmittel in ent-
sprechender Anwendung der vorerwähnten Regelungen eine Leistungszulage für die restli-
che Projektlaufzeit gezahlt. 
 
Die vorstehende Regelung gilt ausschließlich für Professorinnen und Professoren, deren indi-
viduelle Berufungszusage ausdrücklich auf diese Richtlinie verweist. 
 

(6) Zur Gewinnung einer Professorin oder eines Professors für die FernUniversität in Hagen kann 
im Zuge der Berufungsverhandlungen vereinbart werden, dass für die Aufwendungen einer 
mit der Berufung in Verbindung stehenden Verlegung des Wohnsitzes an den Hochschulort 
nach der untenstehenden Staffelung eine einmalige, nicht ruhegehaltfähige Umzugskosten-
pauschale gezahlt werden kann. Die Pauschale wird nach Beendigung des Umzuges gewährt. 
Der Umzug ist unter Vorlage einer Meldebescheinigung aller umziehenden Personen inner-
halb von zwei Jahren nach Erteilung der Zusage nachzuweisen. 

 
a. Für die Begründung eines persönlichen Erst- oder Zweitwohnsitzes der / des Berufe-

nen: 4.000,00 €. 
b. Für die Begründung eines Erst- oder Zweitwohnsitzes einer zweiten im Haushalt le-

benden Person: 2.000,00 €. 
c. Für die Begründung eines Erst- oder Zweitwohnsitzes jeder weiteren im Haushalt le-

benden Person: 1.000,00 € pro Person. 
 
Bei Auslandsumzügen erhöht sich der Betrag bei innereuropäischen Umzügen um einmalig 
1.500,00 € und bei außereuropäischen Umzügen um einmalig bis zu 3.000,00 €. 
 
Jedoch darf der Gesamtbetrag der Prämie 12.000,00 € nicht überschreiten. 
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2.2. Besondere Leistungsbezüge 

Besondere Leistungsbezüge an W2/W3-Professorinnen und -Professoren werden anhand von nach-
folgendem Vergabemodell gewährt: 
 

(1) Die Entscheidung über die Gewährung von besonderen Leistungsbezügen ergeht aufgrund 
eines Antrags über die Dekanin/ den Dekan an die Rektorin/ den Rektor. Die Dekanin/ Der 
Dekan erhält die Gelegenheit, zu den eingegangenen Anträgen Stellung zu nehmen. Das 
gesamte Antragsverfahren erfolgt ausschließlich auf digitalem Weg per E-Mail. 
 
Die Professorin/ Der Professor stellt diesen Antrag nach Beginn des „Verfahrens zur Vergabe 
von besonderen Leistungsbezügen“, indem sie/ er einen Selbstbericht in tabellarischer Form 
unter Beifügung der erbetenen Unterlagen fertigt. 
 
Bei Professorinnen und Professoren, die organisatorisch einem Forschungsschwerpunkt an-
gehören, tritt an die Stelle des Dekans/ der Dekanin der wissenschaftliche Direktor bzw. die 
wissenschaftliche Direktorin des jeweiligen Forschungsschwerpunktes. 

 
(2) Für die Antragstellung ist ausschließlich der in der Anlage 1 beigefügte Vordruck sowie der 

Selbstbericht nach Anlage 2 zu verwenden. Voraussetzung für die Antragstellung ist eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit als Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor an der Fern-
Universität in Hagen. Für jede Antragstellerin/ jeden Antragsteller kann nur eine Leistungs-
stufe gewährt werden. 
 

(3) Das Verfahren zu Vergabe von besonderen Leistungsbezügen findet jährlich statt. 
 

(4) Besondere Leistungsbezüge werden in der Regel auf drei Jahre befristet.  
 

(5) Nach einer ununterbrochenen Bezugsdauer von zwölf Jahren und mindestens viermaliger 
Gewährung gewährt die Rektorin/ der Rektor die befristeten Leistungsbezüge in Höhe des 
jeweils durchgängig bezogenen Betrages unbefristet. Die unbefristete Gewährung ist mit 
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall eines erheblichen Nachlassens der Leistung zu ver-
sehen. Über die Entfristung der Leistungsbezüge entscheidet die Rektorin/ der Rektor unter 
Berücksichtigung des Vorschlags der Dekanin/ des Dekans.  

 
2.2.1. Leistungsstufen 

(1) Besondere Leistungsbezüge werden in der Regel in drei Leistungsstufen (s. Tabelle) gewährt. 
Besondere Leistungsbezüge nach Leistungsstufen werden als laufende monatliche Zahlung 
gewährt. 

 
Stufe I II III 

€/ Monat 500 750 1.000 
 

(2) Es ist insbesondere darauf zu achten, dass eine angemessene Gewichtung der unterschiedli-
chen Kriterien transparent wird. Hierbei ist es unabdingbar, dass anzuerkennende besondere 
Leistungen in möglichst hohem Maße konkretisiert werden.  
 

(3) Zur Honorierung einer besonderen Einzelleistung können besondere Leistungsbezüge in be-
gründeten Ausnahmefällen auch als Einmalzahlung gewährt werden. Diese Prämie kann auch 
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zusätzlich zu den o.a. Stufen gewährt werden. Die Höhe der besonderen Leistungsbezüge in 
Form einer Einmalzahlung beträgt 5.000 Euro p.a. 

 
(4) Der Leistungsnachweis erfolgt auf der Grundlage der in § 5 HLeistBVO vorgegebenen Leis-

tungskriterien.  
 

(5) Die FernUniversität in Hagen verfolgt das Ziel, besonders herausragende Leistungen von Pro-
fessorinnen und Professoren gesondert zu honorieren und für derartige besondere Anstren-
gungen ein attraktives Anreizmodell zu schaffen. Es muss sich in allen Fällen also um Leistun-
gen handeln, die deutlich über dem Durchschnitt liegen. 
 
 
2.2.2. Kriterienkatalog 

Besondere Leistungen begründen sich gemäß § 5 der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung wie 
folgt: 
 

 Leistungskriterien 
1. Besondere Leistungen in der Forschung können insbesondere begründet 

werden durch: 
 • Ergebnisse von Forschungsevaluationen, Auszeichnungen, Preise, 
 • Publikationen, 
 • Aufbau und Leitung von Forschungsschwerpunkten, Sonderfor-

schungsbereichen, wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, 
 • Erfindungen und Patente, 
 • Herausgabe oder wissenschaftliche Redaktion von Fachzeitschriften, 
 • Leistungen im Wissenschaftstransfer einschl. Existenzgründungen, 
 • Drittmitteleinwerbungen, 

• Gutachter- und Vortragstätigkeiten für Stellen außerhalb der Hoch-
schule, 

• internationale Kooperationen. 

2. Besondere Leistungen in der Lehre können insbesondere begründet wer-
den durch: 

 • Ergebnisse der Lehrevaluation, 
 • studentische Lehrveranstaltungskritik, 
 • Lehrtätigkeiten, die über die Lehrverpflichtung hinaus geleistet wer-

den und auf diese nicht angerechnet werden, 
 • besonderes Engagement bei internationalen Kooperationen und in-

ternationalem Austausch sowie bei der Integration ausländischer 
Studierender, 

 • besonderes Engagement bei der Studienreform sowie der Entwick-
lung innovativer Studiengänge und Lehrangebote, 

 • besonderes Engagement bei der Betreuung Studierender und Dok-
toranden, 

• Auszeichnungen und Preise. 
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3. Besondere Leistungen im Bereich der Weiterbildung können insbesondere 
begründet werden durch: 

• Ergebnisse der Evaluation von Weiterbildungsveranstaltungen, 
• besonderes Engagement bei der Entwicklung von Weiterbildungs-

angeboten, 
• besonders hoher Anteil an Weiterbildungseinnahmen der Hoch-

schule. 
4. Besondere Leistungen im Bereich der Nachwuchsförderung können insbe-

sondere begründet werden durch: 
 • besondere Initiativen/Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftli-

chen Nachwuchses, 
 • Leitung von bzw. Engagement in Graduiertenkollegs und ähnlichen 

Einrichtungen, 
 • besonderes Engagement für die Gleichstellung von Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern. 

2.2.3. Entscheidung 

(1) Jede Antragstellerin/Jeder Antragsteller erhält eine schriftliche Information über die Entschei-
dung der Rektorin/ des Rektors. 
 

(2) Bei der Entscheidung ist die Rektorin/ der Rektor nicht an eine etwaige Stellungnahme der 
Dekanin/ des Dekans gebunden. Die Rektorin/ Der Rektor kann externe Experten zur Beratung 
heranziehen, ferner kann er seinen Entscheidungsvorschlag im Rektorat zur Diskussion stel-
len.  
 

(3) Im Falle der Bewilligung sind der Bewilligungszeitraum und die Höhe der Leistungsbezüge 
bekannt zu geben. 
 

(4) Bei der Vergabe von unbefristeten Leistungsbezügen, ist die Entscheidung mit einer Wider-
rufsklausel für den Fall des deutlichen Leistungsrückgangs zu versehen und kann demnach 
widerrufen werden. 
 
 

2.3. Funktions-Leistungsbezüge 

(1) Die Gewährung von Funktionsleistungsbezügen erfolgt für die Dauer der Wahrnehmung der 
Funktion. Jeweils bei Amtsantritt und Ablaufen der Amtszeit begonnene Monate werden als 
ganze Monate gerechnet. 
 

(2) Prorektorinnen und Prorektoren, Dekaninnen und Dekanen sowie Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern mit vergleichbarer Belastung und Verantwortung kann monatlich ein Funk-
tions-Leistungsbezug in Höhe von bis zu 20 Prozent des jeweiligen Grundgehaltes gewährt 
werden. Bei der Bemessung sind die Größe der Hochschule (Personal und Studierende), ein 
angemessener Abstand zu den Funktions-Leistungsbezügen der hauptberuflichen Mitglieder 
des Rektorates und die mit der Funktion verbundene Belastung und Verantwortung, insbe-
sondere auch etwaige Ermäßigungen der Lehrverpflichtung zu berücksichtigen. Über die Ge-
währung entscheidet die Rektorin oder der Rektor. Für die nachfolgend genannten Funktio-
nen beträgt die Höhe des Funktions-Leistungsbezuges: 
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Prorektorinnen/ 
Prorektoren 

Dekaninnen/ 
Dekane 

Studiendekaninnen/ 
Studiendekane 

Senatsvorsitzende/ 
Senatsvorsitzender  

1.000,- € 700,- € 450,- € 500,- € 

(3) Funktions-Leistungsbezüge können maximal in Höhe von bis zu 20 Prozent des jeweiligen
Grundgehalts gewährt werden (§ 6 Abs. 5 Satz 1HLeistBVO). Übersteigt ein Funktions-Leis-
tungsbezug diesen Prozentsatz, so ist der Betrag auf 20% des entsprechenden Grundgehalts
begrenzt.

(4) Funktionsleistungsbezüge nehmen an den allgemeinen Besoldungsanpassungen teil.

3. Forschungs- und Lehrzulagen

(1) Professorinnen und Professoren, die Mittel privater Dritter für Forschungs- oder Lehrvorhaben
der Hochschule einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Dritt-
mittelflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage nach § 62 des Landes-
besoldungsgesetzes NRW gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber bestimmte Mittel
ausdrücklich zu diesem Zweck vorgesehen hat. Entsprechende Belege sind dem Antrag bei-
zufügen.

(2) Eine Zulage darf nur gewährt werden, soweit neben den übrigen Kosten des Forschungs- 
oder Lehrvorhabens auch die Zulagenbeträge durch die Drittmittel gedeckt sind.

(3) Eine Zulage für die Durchführung von Lehrvorhaben darf nur vergeben werden, wenn die
entsprechende Lehrtätigkeit des Professors nicht auf seine Regellehrverpflichtung angerech-
net wird.

(4) Forschungs- und Lehrzulagen dürfen in der Regel jährlich 100 vom Hundert des Jahresgrund-
gehalts der Professorin oder des Professors nicht überschreiten.

(5) Über den Antrag entscheidet die Rektorin oder der Rektor.

4. Ruhegehaltfähigkeit

Die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen richtet sich nach § 37 LBesG NRW. 

5. Inkrafttreten und Evaluation

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 19.05.2026 in Kraft. Sie wird nach dem Ablauf von drei Jahren 
seit dem Inkrafttreten durch das Rektorat evaluiert. 

Ausgefertigt aufgrund des Rektoratsbeschlusses vom 19.05.2026. 
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Anlage 1 - Antrag auf Gewährung von besonderen Leistungsbezügen 
 

Berichtszeitraum vom  bis 

Name, Vorname  
 

Datum der letzten Stufenvergabe 
 

Fakultät 
 
 

Telefon 
 
 

 
Beantragte Stufe 
 
 
 
Antrag auf Entfristung 
 
 
 

 

 Stufe I  
 Stufe II  
 Stufe III  

 
 

 
 
 
 
 

Ort, Datum  
 
 

Unterschrift 
 

 
Anmerkung:  

Besondere Leistungsbezüge werden in Leistungsstufen oder in begründeten Ausnahmefällen auch 
als Einmalzahlung gewährt. Es kann für jede Antragstellerin/ jeden Antragsteller nur eine Leistungs-
stufe gewährt werden. Den Leistungsstufen entsprechen in der Regel folgende Leistungen: 

Stufe I: 
Besondere Leistungen in Forschung, Lehre oder in der Nachwuchsförderung, die das Profil des Fa-
ches/ der Fakultät nachhaltig mit prägen. Diese Stufe entspricht 500,00 Euro monatlich. 
 
Stufe II: 
Besondere Leistungen in Forschung und Lehre oder Nachwuchsförderung, die das Profil der FernUni-
versität auf nationaler Ebene nachhaltig prägen. Diese Stufe entspricht 750,00 Euro monatlich. 
 
Stufe III: 
Besondere Leistungen in Forschung und Lehre oder Nachwuchsförderung die die internationale und 
fachüberschreitende Reputation maßgeblich mit prägen. Diese Stufe entspricht 1.000,00 Euro mo-
natlich. 

 
Selbstbericht: Bitte hierfür ausschließlich die beigelegte Tabelle benutzen (max. 5 Seiten). 
 

Es wird gebeten, auf die Beifügung von Belegen und Publikationen, 
soweit nicht ausdrücklich erbeten, zu verzichten. 
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Anlage 2 - Selbstbericht für die Beantragung besonderer Leistungsbe-
züge (max. 5 Seiten) 
 
Berichtszeitraum vom   bis  
 
 
1.  Besondere Leistungen in der Forschung 

 
 Ergebnisse von Forschungsevaluation, Auszeichnungen, Preise:  

 
Publikationen: 
 
Aufbau und Leitung von Forschungsschwerpunkten, Sonderforschungsbereichen, wissen-
schaftlichen Arbeitsgruppen: 
 
Erfindungen und Patente: 
 
Herausgabe oder wissenschaftliche Redaktion von Fachzeitschriften: 
 
Leistungen im Wissenschaftstransfer einschl. Existenzgründungen: 
 
Drittmitteleinwerbungen: 
 
Gutachter- und Vortragstätigkeiten für Stellen außerhalb der Hochschule: 
 
internationale Kooperationen: 
 
Sonstiges: 
 

2. Besondere Leistungen in der Lehre 
 

 Ergebnisse der Lehrevaluation und studentische Lehrveranstaltungskritik – Bitte entspre-
chende Evaluationsberichte beifügen: 
 
Anzahl der betreuten Abschlussarbeiten: 
 
Lehrtätigkeiten, die über die Lehrverpflichtung hinaus geleistet werden und auf diese nicht 
angerechnet werden: 
 
 
 
besonderes Engagement bei internationalen Kooperationen und internationalem Aus-
tausch sowie bei der Integration ausländischer Studierender: 
 
besonderes Engagement bei der Studienreform sowie der Entwicklung innovativer Studien-
gänge und Lehrangebote: 
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besonderes Engagement bei der Betreuung Studierender und Doktoranden: 
 
Auszeichnungen und Preise: 
 
Sonstiges: 
 

3.  Besondere Leistungen im Bereich der Weiterbildung 
 

 Ergebnisse der Evaluation von Weiterbildungsveranstaltungen: 
 
besonderes Engagement bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten: 
 
besonders hoher Anteil an Weiterbildungseinnahmen der Hochschule: 
 
Sonstiges:   
 

4. Besondere Leistungen im Bereich der Nachwuchsförderung 
 

 besondere Initiativen/Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: 
 
Leitung von bzw. Engagement in Graduiertenkollegs und ähnlichen Einrichtungen: 
 
besonderes Engagement für die Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern: 
 
Anzahl der betreuten Promotionen: 
 
Anzahl der Erstgutachten zu Habilitationen: 
 
Sonstiges:   
 
 

5.  Sonstiges 
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